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Zitat von kleiner gruener frosch

Dann darf auch nicht im Schulgesetz stehen "Schulträger können einrichten", sondern
"Schulträger richten ein".

Ja, das Land könnte da wesentlich eindeutiger agieren. Machen sie aber an vielen anderen
Stellen auch nicht. Was im Gesetz hätte stehen können, ist aber nicht so wichtig, wie das, was
wirklich drin steht. Da ist halt nur das Konto bei der Schulträgerin vorgesehen. Dass das
Privatkonto nicht vorgesehen ist, kann eben reichen, dass der Mist juristisch explodiert.

Es steht auch nicht im Schulgesetz, dass es verboten sei, das Geld für Klassenfahrten über
Nacht in einer Plastiktüte auf einer Parkbank zu lagern.
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